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Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Freizügigkeit von EU-Bürgern und zur Neu-
regelung verschiedener Aspekte des Internationalen Adoptionsrechts 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. von Pückler, 

herzlichen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zu dem o.g. Gesetzentwurf. Aus den 
Reihen unserer Mitglieder hat uns hierzu der Hinweis erreicht, dass die Jugendämter in die 
Verfahren nach dem Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetz enger eingebunden 
werden sollten. Die Ermittlungen bei der annehmenden Person im Vorfeld einer Adoption 
sollten den Sozialarbeitern obliegen, die hierzu ja auch befähigt sind.  

Im Hinblick auf Auslandsadoptionen sollte § 2 Abs. 1 Adoptionswirkungsgesetz um einen 
Satz 2 ergänzt werden: „Ist eine im Ausland vorgenommene Adoption nicht bereits nach Art. 
23 des Haager Übereinkommens (…) anerkannt, bedarf sie der Anerkennungsfeststellung 
durch das Familiengericht.“ 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
 
Freese 

Ulrich-von-Hassell-Haus 
Lennéstraße 11 
10785 Berlin 
 
Tel.:  030 590097-340 
Fax:  030 590097-430 
 
E-Mail:  Joerg.Freese@ 
 Landkreistag.de 
 
AZ: V-428-03/8 
 
Datum:  10.7.2018 
 

Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz 
Frau Dr. von Pückler 
 
per E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de  
 

Deutscher Landkreistag  Postfach 11 02 52  10832 Berlin 

mailto:poststelle@bmjv.bund.de

